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DG Wohnung Nahe Wiener Berg - 3
Zimmer mit Wohnkuche - zwischen
TroststrafRe und Raxstraf3e
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DG Wohnung Nahe Wiener Berg - 3 Zimmer mit Wohnkuche
- zwischen Troststralse und Raxstrale

Nahe Triester StraBe und Laxenburger StraRBe Il Dachgeschoss Il 3-Zimmer mit separater Kiiche Il
Nahe Wiener Berg

Ideal fur Parchen und kleine Familien

Hardfacts

3-Zimmer (2 Zimmer zzgl 1 Wohnzimmer inkl Kichenzeile)

Dachgeschoss (Lift vorhanden)

ca 70m2 Wohnflache

Klchenzeile vorhanden

Gas-Etagenheizung

Badezimmer mit Badewanne

separates WC

Fahrradabstellraum im Innenhof

Nahe: Triester Stralde, Laxenburger Stralde, Favoritenstralie, Troststralde, Gudrunstralie, Margaretengurtel

Offentliche Anbindung: Wiener Hauptbahnhof, Buslinie 65A, StraRBenbahnlinien 11 und 0, Bahnhof
Matzleinsdorfer Platz

Befristung: 5-10 Jahre

RIWOG Real Estate Management GmbH  Mail: office@riwog.at ~ Tel.: +43 1512 88 89 FN: 318868 z IBAN: AT09 2011 1842 6407 7900
Borsegasse 12, 1010 Wien Web: www.riwog.at UID: ATU 64547048 HG Wien BIC:  GIBAATWWXXX



RIWOG

Verfugbarkeit: ab sofort

Bruttomonatsmiete inkl USt = 1.045,87 Euro

Kaution = 4.183,48 Euro

Haben wir lhr Interesse geweckt ?

Dann vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.

Alle Angaben haben wir vom EigentUmer erhalten. Diese sind daher ohne Gewahr.

Besuchen sie auch unsere Homepage WWW.RIWOG.AT mit zahlreichen aktuellen TOP- Objekten!

In Entsprechung des FAGG (Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz) und des VRUG (Verbraucherrechte-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es uns leider nur mehr moéglich Termine nach Erhalt einer schriftlichen
Anfrage mit vollstandigen Kontaktangaben (Kontaktformular) zu vereinbaren, dies gilt ebenso fur die
Herausgabe relevanter Informationen wie z.B. der Lage. Sehr gerne sind wir auf diesem Wege bereit, uns um
samtliche Anliegen rasch und kompetent zu kimmern.

Hinweis gemald Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom EigentUmer bzw. Verkaufer,
nach unserer Aufklarung Uber die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung
noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir Ubernehmen keinerlei Gewahr oder Haftung fur die tatsachliche
Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiares oder
wirtschaftliches Naheverhaltnis besteht.

Der Immobilienmakler erklart, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft Ublichen
Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur fir den Vermieter tatig ist.
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Eckdaten

Wohnflache: ca. 69,68 m? Nutzungsart: Wohnen
SchlUsselfertig: Ja
Ftage: 4. Etage /1. Beziehbar: sofort
Dachgeschoss (Lift Mietdauer: 10 Jahre
vorhanden) Mobiliar: Kuche, Bad
Zimmer: 3 Heizung: Etagenheizung
Bader: 1
WCs: 1 Lagebewertung: gut
Larmpegel: geringe Beeintrachtigung
ErschlieBung: vollerschlossen
Bauart: Neubau
Zustand: gepflegt
Ausrichtung: Nordwesten

Ausstattung

Ausbaustufe: SchlUsselfertig mit Keller Fenster: Doppel- /
Boden: Fliesen, Laminat Mehrfachverglasung,
Fahrstuhl: Personenaufzug Kunststofffenster
Befeuerung: Gas WCs: Toilette
Ausblick: Stadtblick, Fernblick Bad: Badewanne
Klche: WohnkUche / offene
Kuche
Extras: U-Bahn-Nahe,
Fahrradraum

Preisinformationen

Gesamtmiete: 1.045,87 € Kaution: 4.183,48 €
Provision: Gemal Erstauftraggeberprinzip

Miete: 717,70 € bezahlt der Abgeber die Provision.

Betriebskosten: 196,16 €

Liftkosten: 36,93 €

Umsatzsteuer: 95,08 €

Monatliche Gesamtbelastung: 1.045,87 €
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Infrastruktur/Entfernungen (POls)
Gesundheit Kinder & Schulen
Arzt 200 m Schule 275m
Apotheke 150 m Kindergarten 200 m
Klinik 700 m Universitat 975m
Krankenhaus 950 m Hohere Schule 1.925m
Nahversorgung Sonstige
Supermarkt 100 m Geldautomat 150 m
Backerei 175 m Bank 150 m
Einkaufszentrum 1.675m Post 400 m
Polizei 50 m
Verkehr
Bus 75m
U-Bahn 475 m
Stralenbahn 125m
Bahnhof 1.175m
Autobahnanschluss 1.800 m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap



Die beste Finanzierung fur lhr

neues Zuhause - individuell fur Sie!
lhre Anforderungen & Wunsche im Fokus

Mit mehr als Uber 20 Jahren Erfahrung und einer breiten Auswahl an Finanzierungspartnern
finden wir die besten Angebote — ma3geschneidert auf lhre Wiinsche.

Warum AWFS Financial Service?
» Professionelle Beratung & effiziente Abwicklung
® Dynamisch & motiviert setzen wir Ihre Winsche um
® Prazise & verstandnisvoll
® Wir erledigen die lastigen Bankgesprache fur Sie

Motiviert und dynamisch arbeiten wir [dsungsorientiert mit viel Disziplin, Genauigkeit und
hohem Engagement. Wir sind laufend in Weiterbildung, um Ihnen stets die bestmdgliche
Beratung zu bieten. Unsere Dienstleistung erstreckt sich von der Beratung bis hin zur
laufenden Betreuung - auch nach Abschluss des Vertrages.

Lassen Sie uns gemeinsam lhren Traum vom Eigenheim verwirklichen!
Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme.

. ) lhr Mutter - Tochter Power Team
iy Alexandra Wallner +43 676 88 400 1886
ey W Nina Wallner, MSc. +43 676 88 400 1917
v E-Mail info@awfs.at

Alexandra Wallner Gewerbliche Vermdgensberatung und Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form des Versicherungsagent, GISA Zahl: 30459618
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent gemaR § 137 f. Abs.2 GewO, GISA Zahl: 13722784

Financial Service Ungebundene Kreditvermittiung im Sinne von § 136e Abs. 2 GewO



Informationsblatt I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters

Mit der Einflihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittiung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
OVI-Form Nr.14M /07 /2023 Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Vermittlung von Wohnungsmietvertragen

I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters 2

Il. Rucktrittsrechte 3 Gesetzestext § 17 a Maklergesetz

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

Maximilian Michael Ziliner, MBA ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmackler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdindnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise

Das Mietobjekt wird Ihnen vom Immobilienmaklerunternehmen

RIWOG Real Estate Management GmbH
Borsegasse 12, 1010 Wien
T: +43 676 / 68 30 879, E: office@riwog.at

vertreten durch
zur hochstpersonlichen Verwendung prasentiert. Eine Weitergabe von Geschafts-
gelegenheiten bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Immobilienmaklers.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirt-
schaft iiblichen Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers — einseitig nur fiir den
Vermieter tatig ist.

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermdgenstreu- bewirbt. . . . . . .
hénder, empfohlene Geschiftsbedingungen gem. § 10 ImmMV 1996, BGBI. Nr.297/1996 (4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag (liber die Vermittlung eines Wohnungs-
GZ2023/05/05 — FVO Go/Pe —Form 14M/OVI mietvertrags unter Beifiigung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.

(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1. den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertmgs ohne g/e,‘chwe,t,‘ge Gegen—
Zustimmung.

leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.



§ 27 MRG bleibt unberiihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die

von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-

oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich
oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fillen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-

ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

Il. Ruicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Immobiliengeschaft nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erkldren, wenn,

» erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

« an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

» zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Einean denImmobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

2. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt mageblicher Umsténde (§ 3a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
» ohneseine Veranlassung,

« mafgebliche Umstdnde,

e die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

< nicht oderin erheblich geringerem Ausmal? eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
» die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine 6ffentliche Férderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er tUber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

«  Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lUber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

« Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rucktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).



	Exposé
	Beschreibung
	Details
	Weitere Fotos
	Lage
	Leistungsbeschreibung
	Informationsblatt

	Makler: RIWOG Real Estate Management GmbH
Börsegasse 12, 1010 Wien
T: +43 676 / 68 30 879, E: office@riwog.at
	vertreten durch: Maximilian Michael Zillner, MBA


